
 

 

DIE MOBILE MUSIKSCHULE 

CHRISTOPH-D. CEBULLA 
KOMPONIST 

KANTOR 

ENSEMBLELEITER/DIRIGENT 

Otto-Hahn-Straße 2 

24211 Preetz 

Tel.: 04342-8581679 

Die-orgelpfeife@web.de 

Web: Christophs-klangverwaltung.de 

 

 

Unterrichtsvertrag zwischen __________________________ ,  

 

wohnhaft in  

 

Straße:_______________________ 

 

Ort:_________________________ 

 

Tel.:________________________ 

 

und Herrn Christoph-D. Cebulla. 

 

Der/die o.g. Schüler/in erhält einmal wöchentlich eine Unterrichtseinheit von  

 

45 Minuten Länge als Einzelunterricht 

 

für das Fach _________________ (Instrument angeben) 

 

 

§ 1 Unterrichtsgebühren und Bezahlung  

 

Bei verabredeter Probestunde hat der/die Schüler/in eine Gebühr von 30,- € zu leisten. 

 

Bei Vertragsabschluss wird der Betrag der Probestunde verrechnet, sodass die erste 

Zahlung der monatlichen Gebühr sich einmalig um 30,- € verringert. 

 

Der monatl. Unterrichtspreis beträgt 115,- € bei 45 min. je Woche. 

 

Der Betrag ist jeweils bis spätestens zum 3. des Laufenden Monats auf das 

Geschäftskonto: 

 

IBAN: DE59 2104 0010 0727 2545 00 bei der Commerzbank Kiel zu entrichten. 

 

Die Zahlung ist durchgängig zu leisten. 

 

 

 



 

 

 

§ 2 Unterrichtsmaterial 

 

Der/die Schüler/in hat das benötigte Unterrichtsmaterial im Allgemein selbst zu  

 

besorgen.                             

 

§ 3 Laufzeit des Unterrichtsvertrages und Kündigung 

 

Die Laufzeit des Vertrages bzw. der Unterrichtsvereinbarung ist unbegrenzt.          

             

 

§ 4 Kündigung 

 

Eine Kündigung vonseiten des/der Schülers/in wie des Lehrers ist jederzeit möglich.  

 

Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate und muss jeweils zum Ende des  

 

Monats schriftlich in Papierform vorliegen.  

 

 

§ 5 Ausfallstunden/vorgearbeitete Stunden/Ferien 

 

Die Anzahl der Unterrichtsstunden richtet sich nach der Zahl der Wochen außerhalb  

 

der Schulferien. Stunden, die innerhalb der Schulferien erteilt werden, gelten als Plus-  

 

stunden, werden aber nicht extra berechnet. 

 

Sollten Stunden ausfallen, bzw. nicht stattfinden aufgrund von Urlaub, Krankheit,  

 

Höhere Gewalt o.ä.,  

 

gelten sie dennoch als erteilte Stunden, können nach Absprache jedoch nachge- 

 

holt oder vorgearbeitet werden sofern es von beiden Seiten möglich ist. 

 

Für zu spät (weniger als 24 Std.) oder gar nicht abgesagte Stunden vonseiten des  

 

Schülers werden 50,- € berechnet und sind unverzüglich zu entrichten. 

 

 

 

 

 

________________                                      ________________ 
Unterschrift d. Schülers/in                                                     Unterschrift d. Lehrers 


